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Einleitung

Ziel und Zweck des Dossiers

Arbeitszeit ist eine der zentralen Grössen im Arbeitsverhältnis. Sie beeinflusst nicht nur die 
Entlöhnung und die Organisation des Betriebs, sondern auch Gesundheit, Motivation und 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Dieses Dossier bietet einen umfassenden Überblick 
über die rechtlichen Grundlagen und die praktische Umsetzung der Arbeitszeitregelungen in 
der Schweiz. Ziel ist es, die gesetzlichen Vorgaben darzustellen, Spezialfälle zu beleuchten und 
praxisorientierte Hilfestellungen für HR-Verantwortliche, Führungskräfte und Mitarbeitende zu 
geben.

Bedeutung der Arbeitszeit im Arbeitsrecht und für die Praxis

Die Regelung der Arbeitszeit gehört zu den Kernanliegen des Arbeitnehmerschutzes. Sie 
bestimmt, wie lange gearbeitet werden darf, wann Ruhepausen und Ruhetage einzuhalten 
sind und wie mit Mehrarbeit, Schichtarbeit oder Absenzen umzugehen ist. Dabei stehen 
unterschiedliche Interessen im Spannungsfeld: Unternehmen benötigen Flexibilität, während 
Arbeitnehmende Anspruch auf Gesundheitsschutz und planbare Freizeit haben.

In der Praxis zeigt sich: Moderne Arbeitszeitmodelle wie Jahresarbeitszeit, Homeoffice oder 
Jobsharing schaffen neue Freiheiten, erfordern aber auch klare Regeln zur Zeiterfassung, Kom-
pensation und Abgrenzung von Arbeit und Freizeit. Verstösse gegen das Arbeitsgesetz können 
nicht nur gesundheitliche Risiken für Mitarbeitende, sondern auch rechtliche und finanzielle 
Folgen für Arbeitgebende nach sich ziehen.

Zielgruppe und Nutzen

Das Dossier richtet sich an HR-Verantwortliche, Führungskräfte, Arbeitgebende und Arbeitneh-
mende, die sich vertieft mit Fragen der Arbeitszeit auseinandersetzen möchten. Es vermittelt 
praxisnahes Wissen, gibt Tipps für die Umsetzung im Betrieb und zeigt, wie rechtliche Stolper-
steine vermieden werden können.
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Arbeitszeit: Grundlagen und  
gesetzliche Rahmenbedingungen

2.1	 Definition der Arbeitszeit
Die Bestimmungen des Arbeitsgesetzes über die Arbeits- und Ruhezeiten gelten grundsätzlich 
für alle Betriebe und für alle ihre Angestellten. Davon ausgenommen sind lediglich gewisse 
Betriebe resp. Personen. Es sind dies unter anderen:

	– Beschäftigte in Verwaltungen des Bundes, der Kantone und Gemeinden (mit Ausnahme der 
Assistenzärzte)1

	– Beschäftigte in der Landwirtschaft

	– Angestellte in privaten Haushaltungen

	– höhere leitende Angestellte (Topkader)

	– Lehrpersonen und Erzieher/-innen

Zudem gelten viele Ausnahmebestimmungen insbesondere für die Nacht- und Sonntagsarbeit. 
Wir verzichten darauf, in jedem Kapitel gesondert darauf hinzuweisen.

Bestimmungen

Unter Arbeitszeit versteht man die Zeit, während derer sich die Angestellten zur Verfügung des 
Arbeitgebers halten müssen. Der Arbeitsweg gilt grundsätzlich nicht als Arbeitszeit. Wenn sich 
ein Angestellter jedoch im Auftrag des Arbeitgebers zu einem anderen Arbeitsort begibt, gilt 
der zusätzliche Zeitaufwand als Arbeitszeit. Weiterbildungszeit wird als Arbeitszeit angerechnet, 
wenn die Weiterbildung auf ausdrückliche Anordnung des Arbeitgebers erfolgt oder gesetzlich 
vorgeschrieben ist.

1	 Öffentlich-rechtlich angestellte Mitarbeitende in Betrieben der Verwaltungen, wie beispielsweise Spitäler, 
unterstehen dann nicht den Arbeitszeit- und Ruhezeitbestimmungen des Arbeitsgesetzes, wenn es sich um 
unselbstständige Betriebe ohne eigene Rechtspersönlichkeit handelt. Hingegen unterstehen den Arbeits- 
und Ruhezeitbestimmungen gemäss Arbeitsgesetz: alle Mitarbeitenden in selbstständigen Betrieben von 
Verwaltungen (z. B. selbstständige Spitäler), privatrechtlich angestellte Mitarbeitende in unselbstständigen 
Betrieben (z. B. Angestellte mit einem Arbeitsvertrag nach OR in einem unselbstständigen Spital) sowie in 
jedem Fall Assistenzärzte. Quellen: ArG Art. 2, ArGV 1, Art. 4a, 7 sowie Entscheid V 12 22_1 des Kantons-
gerichts Luzern vom 14.11.2013.
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Pausen gelten grundsätzlich nicht als Arbeitszeit, es sei denn, die Mitarbeitenden dürfen den 
Arbeitsplatz nicht verlassen. Bereitschaftsdienst im Betrieb wird der Arbeitszeit zugerechnet, 
beim Pikettdienst ausserhalb des Betriebs zählt nur die effektiv geleistete Einsatzzeit.

Während das Obligationenrecht (OR) den Begriff der Arbeitszeit nicht ausdrücklich definiert, 
sondern lediglich Bestimmungen zu Überstunden, Freizeit und Ferien enthält, regelt das 
Arbeitsgesetz (ArG) zusammen mit den Verordnungen die verbindlichen Vorschriften über 
Arbeits- und Ruhezeiten.

2.2	 Gesetzliche Grundlagen
Die rechtlichen Grundlagen zur Arbeitszeit ergeben sich sowohl aus dem Obligationenrecht 
(OR) als auch aus dem Arbeitsgesetz (ArG) mit seinen Verordnungen. Das Obligationenrecht 
enthält keine direkte Definition der Arbeitszeit, sondern regelt vor allem deren Auswirkungen 
auf das Arbeitsverhältnis. Es bestimmt unter anderem:

	– den Anspruch auf Überstundenvergütung oder -kompensation (Art. 321c OR)

	– die Freizeit und Ferien (Art. 329 ff. OR)

	– sowie die Entschädigung für Feiertage und Absenzen

Das Arbeitsgesetz enthält demgegenüber detaillierte Schutzbestimmungen zur Arbeitszeit und 
Ruhezeit. Dazu gehören insbesondere:

	– die wöchentliche Höchstarbeitszeit (Art. 9 ArG)

	– die Vorschriften über Überzeitarbeit (Art. 12 ArG)

	– die Pausen und täglichen Ruhezeiten (Art. 15 und 15a ArG)

	– die Nacht- und Sonntagsarbeit (Art. 16 ff. ArG)

	– sowie Sondervorschriften für Jugendliche, Schwangere und Arbeitnehmende mit Familien-
pflichten (Art. 29 ff. ArG)

Die Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz (ArGV 1) konkretisiert diese Bestimmungen. Sie enthält 
namentlich Regeln zur Abgrenzung von Tages-, Abend- und Nachtarbeit, zu Ausnahmen von der 
Höchstarbeitszeit, zu Schichtarbeit sowie zu Pikett- und Präsenzdienst.

Zusammenfassend gilt

Das OR regelt die privatrechtlichen Aspekte der Arbeitszeit, insbesondere die Vergütung, während das 
ArG als öffentlich-rechtliches Schutzgesetz verbindliche Rahmenbedingungen für die Arbeits- und Ruhe-
zeit setzt.
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2.3	 Tägliche und wöchentliche Höchstarbeitszeit
Tägliche Arbeitszeiten

Die Arbeit ist grundsätzlich zwischen 06.00 Uhr und 20.00 Uhr von Montag bis Freitag zu leis-
ten. Im Einvernehmen mit der vorgesetzten Person kann sie bis 23.00 Uhr sowie am Samstag 
verlängert werden. Dies gilt insbesondere bei besonderem Arbeitsanfall oder spezifischen 
betrieblichen Erfordernissen. Der Arbeitgeber kann bei Bedarf Ansprechzeiten festlegen, wäh-
rend derer die Mitarbeitenden verfügbar sein müssen.

Wöchentliche Höchstarbeitszeit

Die gesetzlich zulässigen Höchstarbeitszeiten betragen:

	– 45 Stunden pro Woche für Büroangestellte, technische Angestellte, andere Angestellte in 
industriellen Betrieben sowie für das Verkaufspersonal in Detailhandelsbetrieben mit mehr 
als 50 Mitarbeitenden

	– 50  Stunden pro Woche für alle übrigen Angestellten, insbesondere im Gewerbe, Bau, 
Gastgewerbe, in den Gesundheitsberufen oder im Detailhandel mit weniger als 50 Mitar-
beitenden

Als industrielle Betriebe gelten u. a. Druckereien, mechanische Werkstätten, Lebensmittelver-
arbeitung, Abfüllbetriebe, Wäschereien, chemische Reinigungen oder Abwasserreinigungsanla-
gen (vgl. Wegleitung zu Art. 5 ArG).

Überzeit

Die über die wöchentliche Höchstarbeitszeit hinausgehende Arbeit gilt als Überzeit. Sie ist 
durch das Arbeitsgesetz wie folgt begrenzt:

	– maximal 170 Stunden pro Jahr bei einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit von 45 Stunden

	– maximal 140 Stunden pro Jahr bei einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit von 50 Stunden

	– Pro Tag darf die Überzeit grundsätzlich höchstens zwei Stunden betragen.
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